
Das Konzept zur Überprüfung des Reinigungseffekts und die 12 Leitsubstanzen haben sich im Voll-
zug bewährt. Es lässt einen gewissen Spielraum zu bei der Substanzauswahl, was die Behörden 
nutzen. Für den Reinigungseffekt fällt ins Gewicht, welche Substanzen in die Berechnung ein-
fliessen. 
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MV AUS DEM HÄUSLICHEN 
ABWASSER ENTFERNEN 

ERK ENNTNIS SE AUS SIEBEN JA HREN ÜBERPRÜFUNG  DE S 
REINIGUNG SEFFEK T S

EINLEITUNG

Rund acht Jahre nach Inkrafttreten der gesetzlichen Grund-
lagen am 1. Januar 2016 verfügen bereits über 20 Schweizer 
Abwasserreinigungsanlagen (ARA) über eine Reinigungsstufe 
zur Elimination von Mikroverunreinigungen (MV-Stufe) [1]. 
Die ARA überprüfen anhand periodischer Messungen der so-
genannten Leitsubstanzen, ob die MV-Stufe den gesetzlich ge-
forderten Reinigungseffekt einhält (siehe Box 1). Zudem über-
wachen die ARA, dass ihre Ozonanlage keine problematischen 
Reaktionsprodukte bildet beziehungsweise aus ihrer Aktiv-
kohleanlage möglichst keine Aktivkohle mit dem gereinigten 
Abwasser ins Gewässer gelangt (siehe Box 2). Die Kantone sind 
für allfällige Massnahmen verantwortlich, falls eine ARA diese 
Vorgaben nicht erfüllt.
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) hat die Oberaufsicht über 
diesen ARA-Ausbau. Daher rapportieren die Kantone jährlich 
ans BAFU, ob die MV-Stufen in ihren Kantonen den gesetzlich 
geforderten Reinigungseffekt von 80% einhalten [2]. Falls nicht, 
nennen sie die Gründe und die angeordneten Massnahmen.
Das Konzept zur Überprüfung des Reinigungseffekts anhand der 
12 Leitsubstanzen wurde vor 2016 durch das BAFU gemeinsam 
mit Vertreterinnen und Vertretern kantonaler Fachstellen, der 
Fachverbände und der Forschung entwickelt. Es stellt eine soge-
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nannte Funktionskontrolle der MV-Stufe 
dar. Damals bestanden aufgrund der dün-
nen Datenlage aber noch Un sicherheiten 
[3]. So war noch unklar, wie stark die 
Abwasserkonzen trationen und die Elimi-
nationsraten der Leitsubstanzen schwan-
ken. Auch waren die Analysemethoden 
noch nicht in allen Laboren etabliert.
Nun hat die Plattform «Verfahrenstechnik 
Mikroverunreinigungen» rund sieben 
Jahre nach Inkrafttreten der UVEK-Ver-
ordnung die bisherigen Vollzugserfah-
rungen und die gemessenen Konzen-
trationen der Leitsubstanzen für die Jahre 
2016 bis 2022 bei den Kantonen und den 
ARA-Betreibern mit MV-Stufe zusam-
mengetragen und ausgewertet. Das Ziel 
bestand darin, zu analysieren, ob sich 
das Konzept zur Überprüfung des Reini-
gungseffekts im Vollzug bewährt und ob 
allenfalls Anpassungen notwendig sind.

ANALY TIK ETABLIERT

Analyseverfahren für die Leitsubstanzen 
sind heute standardisiert und bei den ent-
sprechend akkreditierten Laboren eta-
bliert. Sowohl private als auch kantonale 
Labore führen diese chemischen Ana-
lysen durch. Die Labore führen gemäss 
Vorgaben ISO/IEC 17025 regelmässig Ver-
gleichsmessungen durch und stehen im 
fachlichen Austausch miteinander, u. a. 
im Rahmen des Kompetenznetzwerks 
der kantonalen Gewässerschutz- und Um-
weltschutzlaboratorien (Lab’Eaux; [10]). 
Wichtige analytische Erkenntnisse aus 
den letzten Jahren sind:
–  Die meisten ARA verwenden in ihren

Probenehmern Kunststoffbehälter, die
aber üblicherweise schon sehr lange
im Einsatz sind und deshalb keine der
12 Leitsubstanzen von der Abwasser-
probe aufnehmen. ARA nehmen zwei
24-Stunden-Sammelproben. Danach
mischen die ARA oder das Analysela-
bor die beiden Proben mengenpropor-
tional zu einer 48-Stunden-Sammelpro-
be zusammen.

–  Die Lagerung und der Transport der
Abwasserproben sollten nach der Pro-
benahme in Glasflaschen und gekühlt 
(ideal bei 4 °C) erfolgen. Die meisten 
ARA verwenden dazu Glasflaschen. 
Der Probentransport erfolgt in der Re-
gel per Post oder Auto. Von der Probe-
nahme bis zur Analyse dauert es rund 
zwei bis fünf Tage.

–  Die Feststoffe in der Abwasserprobe
müssen entweder abzentrifugiert oder
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GESETZLICHE VORGABEN ZUR ÜBERPRÜFUNG DES REINIGUNGSEFFEKTS
Gemäss Verordnung des UVEK [4] wird der Reinigungseffekt der MV-Stufen anhand von 
12 sogenannten Leitsubstanzen überprüft. Entfernt die ARA diese 12 Substanzen, be-
deutet das, dass sie gleichzeitig auch viele andere MV sowie deren negative Effekte auf 
die Wasserlebewesen eliminiert.

1 2  L e i t s u b s t a n z e n  i n  2  K a t e g o r i e n
Die Leitsubstanzen sind in die zwei Kategorien «sehr gut eliminierbar» (> 80%) und «gut 
eliminierbar» (50–80%) – über die gesamte ARA betrachtet, inklusive MV-Stufe – unterteilt:
–  Sehr gut eliminierbar sind Amisulprid, Carbamazepin, Citalopram, Clarithromycin,

Diclofenac, Hydrochlorothiazid, Metoprolol, Venlafaxin.
–  Gut eliminierbar sind Benzotriazol, Candesartan, Irbesartan sowie 4-Methylbenzo triazol

und 5-Methylbenzotriazol als Gemisch.

Folgende Kriterien führten zu dieser Substanzauswahl [5]: (1) Die Substanzen müssen 
Ausgangssubstanzen und keine chemischen oder biologischen Abbauprodukte von Aus-
gangssubstanzen sein, (2) die Substanzen kommen schweizweit verbreitet im Abwasser 
vor, (3) gelangen kontinuierlich auf die ARA, (4) sind mit gängigen analytischen Methoden 
messbar, (5) werden in der biologischen Reinigungsstufe ungenügend abgebaut (d. h. zu 
weniger als 50%) und sind (6) mit Ozon und Aktivkohle ähnlich gut bis sehr gut eliminierbar.

B e re c h n u n g  d e s  Re i n i g u n g s e f fe k t s
Die UVEK-Verordnung gibt vor, dass der Reinigungseffekt anhand von mindestens sechs 
Leitsubstanzen berechnet werden muss. Die Leitsubstanzen müssen im Verhältnis 2:1 
aus den Kategorien «sehr gut eliminierbar» und «gut eliminierbar» vertreten sein. Die 
Kantone haben eine gewisse Flexibilität bei der Substanzauswahl, denn die Substanz 
muss in ausreichend hoher Konzentration vorliegen. Das bedeutet, dass im ARA-Zulauf 
die Konzentration mindestens zehnmal höher sein muss als die Bestimmungsgrenze der 
Substanz im ARA-Ablauf. In diesem Fall ist die Berechnung einer 90%igen Elimination 
sichergestellt. Sind weniger als sechs Substanzen in einer ausreichenden Konzentration 
vorhanden, können die Kantone in Absprache mit dem BAFU Ersatzsubstanzen bestimmen.
Der gesetzlich vorgeschriebene Reinigungseffekt liegt bei 80%. Das heisst, der Mittel-
wert der Einzeleliminationen aller zur Berechnung herangezogener Substanzen muss 
mindestens 80% betragen. Nur in einer bestimmten Anzahl Proben – abhängig von der 
Anzahl jährlicher Probenahmen – darf dieser Reinigungseffekt unterschritten werden.
Die Europäische Union lehnt sich in ihrem Entwurf zur Revision der Urban Wastewater 
Treatment Directive (UWWTD) [6] stark an dieses Konzept an.

A u s b l i c k
2020 hat die Schweiz neue Gewässergrenzwerte eingeführt, u. a. für die drei Arzneimittel 
Azithromycin (0,019 μg/l), Clarithromycin (0,12 μg/l) und Diclofenac (0,05 μg/l) [16]. Diese 
drei Substanzen stammen hauptsächlich aus dem häuslichen Abwasser. Das Parlament 
hat nun eine Anpassung der ARA-Ausbaukriterien verlangt, damit diese Grenzwerte nicht 
mehr überschritten werden [18]. Das BAFU erarbeitet dazu aktuell einen Vorschlag.

Box 1

AUCH AKTIVKOHLESCHLUPF UND RE AKTIONSPRODUKTE ÜBERWACHEN
Bei Verfahren mit Aktivkohle ist darauf zu achten, dass der Verlust von Aktivkohle in das 
Gewässer minimal ist. Der VSA empfiehlt daher, bei diesen Verfahren den Feststoffanteil 
im Ablauf der ARA mit regelmässigen Aktivkohleschlupfmessungen zu überwachen [7]. 
Analog dazu müssen Ozonanlagen die Bildung von problematischen Reaktionsprodukten 
minimieren. Denn bei kommunalen Abwässern mit einer speziellen Belastung, z. B. 
aufgrund bedeutender Industrie- oder Gewerbeabwassereinleitern, kann die Ozonung 
problematische Stoffe bilden [8]. Daher empfiehlt der VSA, bei Ozonanlagen die Ab-
wasserzusammensetzung gezielt zu überwachen [9].

Box 2
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abfiltriert (Glasfaserfilter) werden. Cel-
lulose-Filter können Citalopram und 
Amisulprid adsorbieren und die Mes-
sung verfälschen. Diese dürfen daher 
nicht verwendet werden.

–  Für die chemische Analytik verwenden 
die Labore die gleichen Instrumente:
Eine sogenannte Flüssigchromato-
grafie, gekoppelt mit einem Massen-
spektrometer (LC-MS). Keine der 12
Leitsubstanzen macht analytische
Probleme, die Messungen sind aber
anspruchsvoll. Als Faustregel gilt eine
Messunsicherheit von +/–20%. Mess-
werte unterhalb der Bestimmungs-
grenze werden für die Berechnung des
Reinigungseffekts mehrheitlich auf
die Bestimmungsgrenze gesetzt, was
den Reinigungseffekt etwas unter-
schätzt. Die Analysekosten pro Mess-
kampagne belaufen sich auf rund 700
Franken (für zwei Messungen pro
Kampagne) beziehungsweise auf rund
1000 Franken (für drei Messungen pro 
Kampa gne).

LEITSUBSTANZEN SCHWEIZWEIT 
IM ABWASSER VORHANDEN

Typische Zulauffrachten sind substanzab-
hängig und liegen zwischen rund 40 µg 
(Citalopram) und rund 900 µg (Diclofenac) 

pro Person und Tag (Fig. 1). Die meisten 
der Leitsubstanzen sind Arzneimittel und 
deren Frachten abhängig von der typi-
schen verabreichten Dosis und dem Anteil 
der Bevölkerung im ARA-Einzugsgebiet, 
die behandelt wird. Eine deutlich höhere 
Fracht von rund 2000 µg pro Person und 
Tag weist das Korrosionsschutzmittel 
Benzotriazol auf. Neben dem häuslichen 
Abwasser gelangt Benzotriazol auch mit 
dem industriell-gewerblichen Abwasser 
auf die ARA.
Für gewisse Substanzen bestehen regio-
nale Unterschiede in ihren medianen Zu-
lauffrachten (Fig. 1), was auf unterschied-
liche Einsatzmengen in den jeweiligen 
Regionen zurückzuführen ist. Das trifft 
insbesondere auf Benzotriazol, Candesar-
tan, Clarithromycin, Diclofenac, Irbesar-
tan, Metoprolol und Venlafaxin zu. ARA 
im Kanton Zürich weisen beispielswei-
se eine doppelt so hohe Zulauffracht an 
Clarithromycin auf wie ARA im Kanton 
Waadt (rund 100 bzw. 55 µg pro Person 
und Tag). Demgegenüber liegt bei ARA im 
Kanton Waadt die Zulauffracht an Irbe-
sartan knapp dreimal höher als bei ARA 
im Kanton Zürich (rund 500 bzw. 170 µg 
pro Person und Tag). Die Zulauffrachten 
variieren auch zwischen den einzelnen 
ARA. Besonders ausgeprägt ist das bei 
Amisulprid, Carbamazepin, Citalopram, 

Clarithromycin, Irbesartan, Metoprolol 
und Venlafaxin. Beispielsweise liegt in 
einem ARA-Einzugsgebiet die Amisul-
prid-Fracht bei rund 500 und in einem 
anderen Einzugsgebiet bei rund 1200 µg 
pro Person und Tag. Das ist deutlich höher 
als die mediane Zulauffracht von rund 
70 µg pro Person und Tag bei den anderen 
analysierten ARA. Diese hohen Frachten 
sind auf grössere Punktquellen in diesem 
Einzugsgebiet zurückzuführen. Auch 
schwanken die Zulauffrachten zwischen 
einzelnen Probenahmen innerhalb der 
gleichen ARA. Das trifft insbesondere auf 
Clarithromycin und Amisulprid zu.
Wie wirken sich diese Zulauffrachten 
auf die Konzentration der Substanzen im 
ARA-Zulauf aus? Und liegen die Substan-
zen trotz Schwankungen in ausreichend 
hohen Konzentrationen vor, um den Rei-
nigungseffekt zu berechnen? Darauf geht 
das nächste Kapitel ein.

ANALY TISCHE BESTIMMUNGS-
GRENZE TEILS LIMITIEREND

Ein ähnliches Bild wie die Zulauffrach-
ten zeigen die Zulaufkonzentrationen 
(Fig. 2). Denn die Konzentrationen er-
geben sich aus den Frachten und der 
Abwassermenge, die beispielsweise von 
den Wetterverhältnissen (Trocken-/Re-
genwetter) abhängt. Deshalb sind die 
Zulaufkonzen trationen wie die Zulauf-
frachten substanzabhängig und variabel. 
So weist beispielsweise Benzotriazol die 
höchste mediane Zulaufkonzentration 
von 5,6 µg/L auf – und hat mit 2000 µg 
pro Person und Tag die mit Abstand 
höchste mediane Zulauffracht. Citalo-
pram weist hingegen mit 0,15 µg/l die ge-
ringste mediane Zulaufkonzentration der 
Leitsub stanzen auf (Fig. 2) und auch die 
geringste mediane Zulauffracht (Fig. 1). 
Die Zulaufkonzentrationen der anderen 
Substanzen liegen dazwischen.
Bei Substanzen mit geringen Konzen-
trationen im ARA-Zulauf kann es vor-
kommen, dass die analytische Bestim-
mungsgrenze im ARA-Ablauf zu hoch 
liegt. Denn im ARA-Zulauf muss die 
Konzen tration mindestens zehnmal hö-
her sein als die Bestimmungsgrenze der 
Substanz im ARA-Ablauf, damit die Be-
rechnung einer 90%igen Elimination si-
chergestellt ist (Box 1). Die analytischen 
Bestimmungsgrenzen liegen üblicher-
weise im Bereich von 0,005 bis 0,05 µg/l 
(Tab. 1). In etwas mehr als der Hälfte der 
ausgewerteten Proben fällt mindestens 
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Fig. 1  Variabilität der Frachten der Leitsubstanzen im ARA-Zulauf (in μg pro Person und Tag) an-
hand von langjährigen Daten der kantonalen Behörden in Zürich (ZH; bis zu 364 Messun-
gen pro Substanz bei 20 ARA im Zeitraum 2016–2022; [11]) und Waadt (VD; bis zu 1123 
Messungen pro Substanz bei 38 ARA im Zeitraum 2014–2022; [12]). Dargestellt sind der 
Median (schwarze dicke Linie), die 25%- und 75%-Perzentile (Box), die minimalen und 
maximalen Werte (Whiskers) sowie die Ausreisser (Kreise). Bei den Einwohnern handelt es 
sich um die tatsächlich angeschlossenen Personen.
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eine Substanz weg, weil sie in zu geringer 
Konzentration vorliegt.
Für die gut eliminierbaren Substanzen so-
wie die sehr gut eliminierbaren Substan-
zen Diclofenac und Hydrochlorothiazid 
ist die Bestimmungsgrenze in der Regel 
ausreichend tief (Tab. 1, Fig. 2). Hingegen 
ist für die sechs Substanzen Amisulprid 
Carbamazepin, Citalopram, Clarithromy-
cin, Metoprolol und Venlafaxin eine Be-
stimmungsgrenze von 0,01 µg/l nicht für 
alle Messungen ausreichend tief.

Die meisten Kantone wenden die Regel 
«Zulaufkonzentration > 10-mal Bestim-
mungsgrenze im Ablauf» strikt an. Das 
heisst, Substanzen, die dieses Kriterium 
nicht erfüllen, werden für die Berech-
nung des Reinigungseffekts nicht berück-
sichtigt. Davon betroffen sind vor allem 
Amisulprid, Citalopram und Clarithromy-
cin, in Einzelfällen auch Metoprolol, Car-
bamazepin oder Venlafaxin. Sind ARA-
Ablaufkonzentrationen grösser als die 
Bestimmungsgrenzen, kann die Sub stanz 

trotzdem in die Berechnung einfliessen, 
auch wenn die oben genannte Regel nicht 
erfüllt ist. Denn in diesen Fällen ist die 
Eliminationsrate quantifizierbar, sie liegt 
einfach unter 90%.
Einer der befragten Kantone berück-
sichtigt auch Substanzen, bei denen die 
«Zulaufkonzentration > 5-mal Bestim-
mungsgrenze im Ablauf» erfüllt ist. In 
solchen Fällen ist eine Elimination von 
80% bestimmbar. Das heisst, für sehr gut 
eliminierbare Substanzen würde dadurch 
die Eliminationsrate unterschätzt. Ideal 
wäre, wenn die Labore die Bestimmungs-
grenze für jene Substanzen weiter senken 
könnten.
Bei kleinen ARA, bei denen die Leitsub-
stanzen auch mal in tieferen Konzentra-
tionen auftreten, könnten Amisulprid, 
Carbamazepin und Venlafaxin häufiger 
für die Berechnung des Reinigungsef-
fekts wegfallen. Generell empfiehlt sich 
bei kleinen ARA, anstelle des Zulaufs 
den Ablauf der Vorklärung zu beproben 
[13], um zumindest die Konzentrations-
schwankungen etwas besser auszu- 
gleichen.
Ersatzsubstanzen brauchte es bis anhin 
nicht. Die Auswahl einer solchen Sub-
stanz hätte über den Kanton in Abspra-
che mit dem BAFU zu erfolgen [5]. Je nach 
Substanz müsste auch noch eine analy-
tische Methode entwickelt und validiert 
werden.

GUT BIS SEHR GUT ELIMINIERBAR 
MIT OZON ODER AKTIVKOHLE

Die biologische Reinigungsstufe (ohne 
PAK-Rückführung) eliminiert die Leit-
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Fig. 2   Variabilität der Konzentrationen der Leitsubstanzen im ARA-Zulauf (in μg/l) anhand von 
langjährigen Daten der Kantone Zürich (ZH) [11] und Waadt (VD) [12] sowie von den Daten 
der ARA mit MV-Stufe (Anzahl Messungen in Klammern). Dargestellt sind der Median 
(schwarze dicke Linie), die 25%- und 75%-Perzentile (Box), die minimalen und maximalen 
Werte (Whiskers) sowie die Ausreisser (Kreise). 10-fache gängige analytische Bestim-
mungsgrenze im ARA-Ablauf (durchgezogene Linie), 10-fache Bestimmungsgrenze im 
ARA-Ablauf in Einzelfällen (gestrichelte Linie).

Tab. 1 Übersicht über die Bestimmungsgrenzen der Leitsubstanzen und darüber, ob diese für typische Konzentrationen ausreicht.

Leitsubstanzen Elimination durch 
Ozon oder Aktivkohle

Bestimmungsgrenze 
ARA-Ablauf (µg/l)

(Einzelfälle in 
Klammern)

Typische Konzentrationen 
im ARA-Zulauf (µg/l),
angegeben als Median  

[10%- und 90%-Quantil] 

Zulaufkonzentration >10-mal 
Bestimmungsgrenze im Ablauf

Benzotriazol Gut 0,01 bis 0,05 5,6 [2,6; 14,0] Ausreichend

Candesartan Gut 0,005 bis 0,01 0,51 [0,24; 0,95]

Irbesartan Gut 0,01 bis (0,02) 1,07 [0,29; 2,81]

Methylbenzotriazol Gut 0,05 1,79 [0,77; 4,64]

Diclofenac Sehr gut 0,01 bis (0,02) 1,87 [0,88; 3,27]

Hydrochlorothiazid Sehr gut 0,01 bis (0,02) 1,23 [0,61; 2,06]

Carbamazepin Sehr gut 0,01 0,2 [0,07; 0,48] Teilweise nicht ausreichend

Metoprolol Sehr gut (0,005) bis 0,01 0,47 [0,16; 1,04]

Venlafaxin Sehr gut (0,005) bis 0,01 0,25 [0,12; 0,45]

Amisulprid Sehr gut 0,005 bis 0,01 0,22 [0,04; 0,76] Häufiger nicht ausreichend

Citalopram Sehr gut (0,005) bis 0,01 0,15 [0,07; 0,28]

Clarithromycin Sehr gut (0,005) bis 0,01 0,20 [0,04;0,53]
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substanzen erwartungsgemäss schlecht 
[3] (Fig. 3). Das heisst, die Eliminations-
raten liegen deutlich unter 50%, was als
Kriterium für die Substanzauswahl galt.
Bei Carbamazepin liegt die Elimination
tendenziell sogar im negativen Bereich.
Vermutlich, weil der Carbamazepin-Meta-
bolit in der ARA wieder zu Carbamazepin 
zurückgewandelt wird [14]. Die übrigen
Datenpunkte im negativen Bereich lassen 
sich nicht abschliessend interpretieren,
könnten auf Messungenauigkeiten oder
auf Regenwettersituationen zurückzu-
führen sein (siehe Kapitel «Herausforde-
rung Regenwetter»).
Die Eliminationsraten der 12 Leitsubstan-
zen mit Ozon oder Pulveraktivkohle sind
über die gesamte ARA wie erwartet gut
bis sehr gut [3, 4] (Fig. 4). Für die als «sehr
gut eliminierbar» eingestuften Substan-
zen, wie beispielsweise Amisulprid oder
Carbamazepin, liegen die Eliminationsra-
ten erwartungsgemäss deutlich über 80%. 
Die mit Abstand höchste Eliminationsrate
von 99% erreicht Diclofenac bei ARA mit
einer Ozonung. Im Vergleich dazu elimi-
nieren ARA mit Aktivkohle Diclofenac zu 
rund 87%.
Für die vier als «gut eliminierbar» ein-
gestuften Substanzen unterscheidet sich
das Bild bei Ozon- und Aktivkohleanlagen 
(Fig. 4). Bei ARA mit einer Ozonung lie-
gen die medianen Eliminationsraten von
Benzotriazol, Candesartan, Irbesartan
und Methylbenzotriazol – wie erwartet –
zwischen 50% und 80%. ARA mit einer
Aktivkohleanlage eliminieren dagegen
Benzotriazol, Irbesartan und Methylben-
zotriazol zu mehr als 80%, was deutlich
besser ist als erwartet [3, 4]. Für Cande-
sartan liegt die mediane Eliminationsrate 

Fig. 3  Elimination der Leitsubstanzen in der biologischen Reinigungsstufe bei ARA ohne Aktiv-
kohleanlage (prozentuale Veränderung zwischen ARA-Zulauf und Ablauf Nachklärbecken; 
Anzahl Messungen in Klammern). Auffallend ist die negative Elimination von Carbamazepin. 
Die gestrichelten Linien kennzeichnen zur Orientierung eine Elimination von +20% bzw. 
–20%. Dargestellt sind der Median (schwarze dicke Linie), die 25%- und 75%-Perzentile
(Box), die minimalen und maximalen Werte (Whiskers) sowie die Ausreisser (Kreise).
Daten: [11, 12].

Fig. 4 Eliminationsraten (in % und über die 
gesamte ARA) der Leitsubstanzen von ARA 
mit einer Ozon- (oben) und Aktivkohleanlage 
(unten; keine ARA mit granulierter Aktivkohle 
berücksichtigt) unterteilt in «sehr gut» (8 linke 
Substanzen) und «gut» (4 rechte Substanzen) 
eliminierbar. Es sind nur Daten eingeflossen, 
welche die Regel «Zulaufkonzentration > 10-
mal Bestimmungsgrenze im Ablauf» erfüllen 
(Anzahl Messungen in Klammern). Die schwar-
ze Linie kennzeichnet die 80%ige Elimination. 
Grau hinterlegt sind die Eliminationsbereiche 
der einzelnen Substanzen gemäss UVEK-Ver-
ordnung (siehe Box 1). Dargestellt sind der 
Median (schwarze dicke Linie), die 25%- und 
75%-Perzentile (Box), die minimalen und maxi-
malen Werte (Whiskers) sowie die Ausreisser 
(Kreise).
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bei gut 50%. Einzelne ARA beobachteten, 
dass Candesartan nach der biologischen 
Behandlung höhere Konzentrationen auf-
weist als im ARA-Zulauf – und das sowohl 
bei Trocken- als auch bei Regenwetter 
[15]. Es besteht Bedarf, zu verstehen, was 
die Gründe sind.

SUBSTANZAUSWAHL BEEIN-
FLUSST REINIGUNGSEFFEKT

Die UVEK-Verordnung gibt vor, dass der 
Reinigungseffekt anhand von mindestens 
sechs Leitsubstanzen berechnet werden 
muss. Die Leitsubstanzen müssen im Ver-
hältnis 2:1 aus den Kategorien «sehr gut 
eliminierbar» und «gut eliminierbar» ver-
treten sein (siehe Box 1). Das kann dazu 
führen, dass auch Substanzen herausfal-
len, die in ausreichend hoher Konzentra-
tion vorliegen. Kann beispielsweise die 
Eliminationsrate von Citalopram nicht 
bestimmt werden, muss zusätzlich eine 
Substanz aus der Gruppe der «sehr gut 
eliminierbaren» Stoffe als auch eine aus 
der Gruppe der «gut eliminierbaren» ge-
strichen werden, um der Vorgabe des 
Verhältnisses von 2:1 gerecht zu werden. 
Wie sich dies auf den berechneten Reini-
gungseffekt auswirkt, hängt davon ab, 
welche Substanzen gestrichen werden.
Einige Kantone rechnen in leicht abgeän-
derter Form, als die UVEK-Verordnung 
vorgibt. Bei dieser alternativen Berech-
nungsart fliessen alle Leitsubstanzen in 
die Berechnung ein, sofern sie in ausrei-
chend hohen Konzentrationen vorliegen. 
Stattdessen werden die zwei Mittelwerte 
der Gruppen der «sehr gut eliminierba-
ren» Substanzen und der «gut eliminier-
baren» Substanzen im Verhältnis 2:1 ge-
wichtet.
Anhand von vier Szenarien wird aufge-
zeigt (Tab. 2), wie stark der Reinigungs-
effekt von der Substanzauswahl und der 

Berechnungsart abhängt (Fig. 5). Dazu 
dienten ARA-Proben, bei denen alle 12 
Substanzen die oben genannte «10er-Re-
gel» erfüllt haben (Szenario S1). In den 
drei Szenarien S2 bis S4 wurden Amisul-
prid, Citalopram und Clarithromycin für 
die Berechnung weggelassen, weil diese 
Substanzen am ehesten in zu geringen 
Konzentrationen vorliegen (siehe Tab. 1). 
In den Szenarien S2 und S3 wurden – ge-
mäss Vorgaben der UVEK-Verordnung – 
auch Metoprolol sowie zwei «gut elimi-
nierbare» Substanzen weggelassen. Dies 
waren im Szenario S2 Candesartan und 
Irbesartan, und in Szenario S3 Benzotri-
azol und Methylbenzotriazol.
Der Reinigungseffekt, berechnet ge-
mäss UVEK-Verordnung mit allen 12 

Substanzen (Szenario S1, rot in Fig. 5), 
ist vergleichbar mit der alternativen Be-
rechnung, die einige Kantone anwenden 
(Szenario S4, orange in Fig. 5). Einen grös-
seren Einfluss auf den Reinigungseffekt 
hat die Auswahl der Substanzen, die zu-
sätzlich gestrichen werden müssen (Sze-
nario 2 und 3). Beispielsweise macht es bei 
Aktivkohleanlagen einen Unterschied, ob 
mit oder ohne Candesartan und Irbesar-
tan gerechnet wird (Fig. 5B). Auch bei ARA 
mit einer Ozonung führt die Substanzaus-
wahl zu einer gewissen Variabilität des 
berechneten Reinigungseffekts (Fig. 5A), 
wenn auch weniger stark ausgeprägt als 
bei Aktivkohleanlagen, weil sich hier die 
Elimination der vier gut eliminierbaren 
Substanzen weniger stark unterscheidet.
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Berechnung gemäss UVEK-Verordnung Alle Substanzen (S1)

6 Substanzen im Verhältnis 4:2 (S2)

6 Substanzen im Verhältnis 4:2 (S3)

Alternative Berechnung (gewichteter Mittelwert) 9 Substanzen im Verhältnis 5:4 (S4)

Tab. 2  Zwei unterschiedliche Berechnungsarten (S1–S3 vs. S4) und unterschiedliche Substanzkombinationen, um die Auswirkungen auf den Reinigungseffekt 
zu ermitteln.

Fig. 5  Einfluss der Berechnungsart und der Substanzauswahl auf den Reinigungseffekt bei 
(A) einer Ozonanlage und (B) einer Aktivkohleanlage (Anzahl Messungen in Klammern).
Eingeflossen sind sämtliche Probenahmen der entsprechenden ARA, bei denen alle 12
Leitsubstanzen in ausreichend hohen Konzentrationen vorlagen. Die schwarze Linie kenn-
zeichnet den gesetzlich geforderten Reinigungseffekt von 80%. Die Boxplots zeigen den
Median (schwarze, dicke Linie), die 25%- und 75%-Perzentile (Box) sowie die minimalen
und maximalen Werte (Whiskers).
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HERAUSFORDERUNG 
REGENWETTER
ARA mit einer MV-Stufe müssen den 
gesetzlich geforderten Reinigungseffekt 
von 80% bei jeder Witterung einhalten 
[16]. Dies führt gemäss einer Umfrage 
bei den Betreibern von MV-Stufen zu 
Schwierigkeiten [15]. Da sind einer-
seits betriebliche Herausforderungen: 
Beispielsweise ist es schwierig, bei Re-
genwetter die Ozonanlagen aufgrund 
der veränderten Abwasserzusammen-
setzung mittels Online-Messung der 
UV-Absorbanz zu steuern. Andererseits 
kommt dazu, dass die Konzentrationen 
der Substanzen im Abwasser bei Regen 
stark variieren. Das zeigen Tagesmisch-
proben über fünf Wochen – anhand von 
Candesartan und Citalopram in Figur 6 
dargestellt. Die Konzentrationen nehmen 
aufgrund der Verdünnung bei Regenwet-
ter innert Kürze stark ab und pendeln 
sich nach der Regenperiode verhältnis-
mässig langsam auf dem vorherigen 
Konzentrationsniveau wieder ein. Bei an-
haltendem Regen variieren die Konzen-
trationen bedeutend. Im Vergleich dazu 
sind die Konzentrationsschwankungen 
während Trockenperioden eher gering. 
Solche Konzentrationsveränderungen 
können beispielsweise zu Beginn eines 
Regenereignisses dazu führen, dass der 
verdünnte ARA-Zulauf mit dem noch 
nicht gleichermassen verdünnten ARA-
Ablaufwasser verglichen wird. Der be-
rechnete Reinigungseffekt fällt dann 
geringer aus, als er effektiv ist. Auch 

weitere Effekte könnten hinein spielen, 
wie beispielsweise eine Desorption ein-
zelner MV von der beladenen Aktivkohle 
[17]. Es besteht daher Bedarf an weiteren 
Studien, um die relevanten Aspekte bes-
ser zu verstehen.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Aus sieben Jahren Überprüfung des 
Reinigungseffekts lässt sich Folgendes 
schliessen:
–  Das Konzept und die ausgewählten

Leitsubstanzen bewähren sich im Voll-
zug. Das heisst, die Leitsubstanzen
kommen mit einer gewissen Variabili-
tät schweizweit im häuslichen Abwas-
ser vor und sind mit den etablierten
und standardisierten analytischen
Methoden (LC-MS) messbar.

–  Es hat sich bewährt, die Feststoffe aus
der Abwasserprobe entweder abzuzen-
trifugieren oder mit Glasfaserfiltern ab-
zufiltrieren. Von Cellulosefiltern wird
aufgrund von Sorptionseffekten abge-
raten.

–  Wie erwartet, baut die biologische Rei-
nigungsstufe die 12 Leitsubstanzen
schlecht ab. Die Elimination der Leit-
substanzen mittels Ozon oder Aktiv-
kohle ist über die gesamte ARA gut bis
sehr gut.

–  Für einzelne Substanzen ist die ana-
lytische Bestimmungsgrenze zu hoch,
um sie für die Berechnung des Reini-
gungseffekts zu verwenden. Die Vor-
gaben der UVEK-Verordnung lassen

aber ausreichend Spielraum, um diese 
Substanzen wegzulassen.

–  Gewisse Kantone berechnen den Reini-
gungseffekt leicht abgeändert von der
UVEK-Verordnung. Die resultierenden
Unterschiede sind gering. Stärker ins
Gewicht fällt die Substanzauswahl,
wenn zusätzliche Substanzen gestri-
chen werden müssen. Es sollten daher
möglichst viele der Leitsubstanzen in
die Berechnung miteinbezogen werden.

–  Regenwetter ist herausfordernd, um
die Reinigungsleistung einzuhalten
oder um sie nachzuweisen. Es braucht
daher mehr Wissen über die relevanten 
Aspekte, die hier hineinspielen.
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SUITE DU RÉSUMÉ

Il est donc nécessaire d’acquérir davantage 
de connaissances sur les aspects pertinents 
qui interviennent dans ces cas.

Der ARA-Ausbau schreitet voran 
und es ist Zeit für eine Zwischen-
bilanz. Wir schauen zurück und 
lernen aus den bisherigen Erfah-
rungen: Welche Verfahren haben 
sich bewährt? Was gibt es zu 
beachten beim Be-
trieb? Wie kann die 
Reinigungsleistung 
überwacht werden? 
Wie wirkt sich der 
Ausbau auf die Ge-
wässer aus? 
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